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~TE RREICHISCHER ARBEITERKAMMERTAG 

A-1041 Wien, Prinz-Eugen-Straße 20-22 Postfach 534 

An das 
Präsidium des Nationalrates 
Parlament 

Dr-Karl-Renner-Ring 3 
1010 Wien 

Ihre Zeichen 

Betreff: 

Unsere Zeichen 

WpA-ZB-611 

Entwurf eines Pflanzenschutzmittelgesetzes 
Stand: 18. Dezember 1985 
S tel 1 u n g nah m e 

Verteilt. 7. APR. 1986 

Telefon (0222) 653765 Datum 

Durchwahl 586 1.4.1986 

Der Österreichische Arbeiterkammertag übersendet 25 Exemplare seiner Stel­

lungnahme zu dem im Betreff genannten Gesetzentwurf zur gefälligen Infor­

mation. 

Der Präsident: Der 

iV 

Beilagen 

Telegramme: Arbkammer Wien· Telex 131690 
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ÖSTERREICHISCHE~,"t ARBEITERKAMMERTAG 

A-HHI \'lien. Prir,z·Eugen-Straflo 20-22 Posltach 534 

An das 
Bundesministerium für Iand.- und 
Forstwirtschaft 

Stubenring 1 
1012 Wien 

, : '.: ;', .,~, " 

13.521/29-1 3/85 WpA/M3.g 'ru/611 

nC'tr. ,'I 

Enbvurf eines Pflanzenschutzmittelgesetzes; 
Stand: 18. Dezernl..>er 1985 
S t e 1 1 u n 9 nah m e 

.2-
.----._------------_. ------

Dur.;~,,:,~l 586 14. März 1986 

Der österreichische Arbeiterkillnmercag begrüßt grundsätzlich die Bemühungen um ein 

neues Pflanzenschutzmittelgesetz, das sowohl dem neuesten Stand der Wissenschaft 

und 'l'echnik. als auch dem steigenden Sicherheitebedürfnis, das durch die potentiel­

len G2falrren bei de:c Anwendung derartiger Bittel erwächst, Rechnung tragen sol1. 

Zu den einzelnen Bestimmungen erlaubt sich der österreichische Arbeiterkamrncrtag 

folgende Stellun~~ abzugeben: 

Der § 3 des Ent~urfes definiert das 1nverkehrbrjngen von Pflanzenschut~llltleln. 

Dam.it wird nur der geschäftliche Verkehr bcru11l.t, während das Gewinnen, Herstel­

len und Behandeln derartiger Mittel lmd die anschließende Verwendung im eigenen 

Betrieb ausgeklallilrert bleibt. Durch einen Zusatz sollte dieser ausgeklamnerte Be­

reich erfaßt und damit ebenfalls einer gesetzlichen Regelung unterzogen werden. 

In § 8 (2) 3 (Antrag auf Zulassung) wioiren Untersuchungsa.tteste über die chemi­

schen und physikalischen Eigenschaften einer Substanz, über seine Reinheit, sowie 

die genaue Definition der Verunreinigungen nach Art w1d t-1engc anzugebP-D. Damit 

soll dem Umstand Rechnung getragen werden, c11ß Verunreinigtmgen in chemischen 

Substanzen oft giftiger als diese selbst sind. 
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Der § 8 (2) 6 ist mit den Angaben über die Ne.ben- und Wechselwirklll1gen der zu­

zulassenden Verbindungen samt derel ev Verunreinigungen zu vervollständig~1. Es 

ist angebracht, das gesamte Wirkungs spektrum eines Pflanzenschutzmittels zu er­

forschen und zu dokunentieren, . wobei insbesondere auf den Synergismus mit den 

bereits zugelassenen Pflanzenschutzmitteln zu achten ist. 

In § 8 (2) 10 gehört das Wort "routine.zmßig" eingefügt, damit Analyseverfahren 

herangezogen werden, die sich im routinemä.!3igen Betrieb bewährt haben und eine 

effiziente Kontrolle von Rückständen gewährleisten. 

Die im § 10 (1) 2 gewählte Formulierung der "nicht vertretbaren Auswirkungen 

auf Menschen, Tiere .•. tI ist zu allgerrein gehalten und sollte ersetzt werden 

durch: tldie Gesundheit von Menschen und Tieren nicht gefährdet, den Schutz von 

Pflanzen und Pflanzcncrzeugnissen, sCMie den Naturhaushalt nicht beeinträchtigt 

und ...... 

Um zu vermeid~1, daß nicht verbrauchte Pflanzenschutzrnittel bzw solche, die 

aufgrund ihrer begrenzten Haltbarkeit nicht rrehr zur Anwendung gelangen, un­

sachgerecht entsorgt werden, sollten im § 16 Abs 1 Entsorgungshinweise auf­

genomrrcn werden. 

Gänzlich ausgeklarIID3rt blieb im Entwurf eine En&ichtigung zur Pflanzenschutz­

anwendungsverordnung , was Anwendtmgsverbote, Anwendungsbeschränkungen und be­

schränkte Anwendilllgsverbote betrifft. Dabei wären: 

im Falle der Anwendungsverbote alle jene Substanzen aufzuzählen, deren An­

\'lendung als Pflanzenschutzmi ttel generell verboten ist; 

im Falle der Anwendungsbeschränkungen das Anwcndilllgsgebiet zu definieren und 

ev Beschränkungen für behandelte Flächen auszusprechen; 

lin Falle der beschränkten Anwendungsverbote der Einsatz von Pflanzenschutz­

mitteln bis auf die ausdrücklich festgehaltenen Ausnallrren generell zu geneh­

migen. 
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Es wird vorgeschlagen, den vorliegenden Entwurf einer Uberarbeitung zu unter­

ziehen. 

Der Präsident: Der ~atsdirektor: 

((. taivV\ 
...... -
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